
 
Planverfahren zur Aufstellung  
des Bebauungsplanes Nr. 21 

„Eberthof“  
- ergänzendes Verfahren gem. § 214 (4) BauGB 

der Gemeinde Harztor 
 

umweltrelevante 
Stellungnahmen der Fachbehörden  

aus dem Verfahrensschritt der frühzeitigen Beteiligung  
gem. § 4 (1) BauGB 

 umweltrelevante Stellungnahmen aus dem ursprünglichen Planverfahren 
des Bebauungsplanes Nr. 21 „Eberthof“ gem. § 13b BauGB  

 
und aus dem Verfahrensschritt der formellen Beteiligung gem. § 2 (2) 

und § 4 (2) BauGB 
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LANDKREIS NORDHAUSEN 
 DER LANDRAT 
   

 
 

 

 
 
 
 
 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 21 „Eberthof“ (OT Niedersachswerfen) der Ge-
meinde Harztor im beschleunigten Verfahren gemäß § 13b BauGB 
 
Benachrichtigung über die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und Beteili-
gung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
sowie Abstimmung mit den benachbarten Gemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB im o.a. 
Planverfahren  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
entsprechend der vorgesehenen Beteiligung der Träger öffentlicher Belange geben die Fachbe-
reiche/Fachgebiete des Landratsamtes Nordhausen nachfolgende Stellungnahme ab. 
Die genannten Hinweise, Bedenken sowie Festlegungen sind bei der geplanten Maßnahme zu 
beachten. 
  
Fachbereich Bau und Umwelt 
 
FG Bau und Verkehr – Untere Bauaufsichtsbehörde 
 
Gegen die inhaltliche Überarbeitung des Planentwurfs (Ausschluss aller ausnahmsweise zuläs-
sigen Nutzungen im Sinne des § 4 Abs. 3 BauNVO) bestehen seitens der Unteren Bauauf-
sichtsbehörde derzeit keine grundlegenden Bedenken. 
 
 
FG Bau und Verkehr - Untere Denkmalschutzbehörde 
 
Denkmalschutzrechtliche Belange, die von der Unteren Denkmalschutzbehörde zu vertreten 
sind, werden vom Planvorhaben nicht berührt. Das Thüringische Landesamt für Denkmalpflege 
und Archäologie ist zu beteiligen. 
 
 
 

Landratsamt Nordhausen  •  Postfach 10 06 64  •  99726 Nordhausen 
 

 
 
Gemeinde Harztor 
Ilgerstraße 23 
99768 Harztor 

 

 
 
 

 
 
 
 

  
  
  
  

Ihr Zeichen:  

Ihre Nachricht vom:  

Unser Aktenzeichen/ 
Kassenzeichen:  
(bitte stets angeben) 

60.3 – B-Plan Nr. 21 „Eberthof“, 
Niedersachswerfen 
 

  

Auskunft erteilt: Frau Körner 

Fach-/Stabsbereich: 60 Bau und Umwelt 

Dienstgebäude: Behringstraße 3, Haus 1 

Zimmer: 302 

Telefon: 03631-911 345 

Telefax: 03631-911 339 

E-Mail: 
(nur für Schreiben ohne  
elektronische Signatur) 

umwelt@lrandh.thueringen.de 

  

Datum: 11.11.2019 

http://www.landratsamt-nordhausen.de/
mailto:poststelle@lrandh.thueringen.de
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FG Bau und Verkehr – Untere Verkehrsbehörde 
 
Die Stellungnahmen der Unteren Verkehrsbehörde zu den bisherigen Entwürfen (Stand De-
zember 2017 und März 2019) werden inhaltlich weiterhin aufrechterhalten.  
 
 
Sachgebiet Kreisstraßen 
 
Seitens des SG Kreisstraßen gibt es keine Einwände zum 2. Entwurf des o.g. Bebauungspla-
nes. 
 
 
Untere Wasserbehörde 
 
Seitens der Unteren Wasserbehörde bestehen gegen das o.g. Vorhaben keine Einwände. 
 
Sonstige fachliche Informationen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, gegliedert 
nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage. 

   
Die Flächen des Plangebietes befinden liegen innerhalb des Trinkwasserschutzgebietes 
(TWSZ) III mehrerer Wassergewinnungsanlagen, festgesetzt mit Beschluss des Kreistages 
Nordhausen vom 08.07.1976, Nr. 62-14/76. 

 
Der östliche Teil des Geltungsbereiches des BBP liegt innerhalb des festgestellten Über-
schwemmungsgebietes der Bere, Rechtsverordnung vom 01.10.2009 (ThürStAnz nr. 46/2009 
S. 1792). 

 
Die für TWSZ III geltenden Festlegungen sind einzuhalten. 

 
Die Flächen, die sich im Überschwemmungsgebiet der Bere befinden, sind im BBP als private 
Grünlandflächen festgesetzt. 

  
Entsprechend der Planung ist der Anschluss an die öffentlichen Ver- (hier: Trinkwasser) und 
Entsorgungsleitungen (hier: Abwasser) herzustellen. 

  
Die Errichtung einer Anlage zur Versickerung von Niederschlagswasser bedarf einer wasser-
rechtlichen Erlaubnis der Unteren Wasserbehörde. Im Rahmen der Beantragung ist ein Versi-
ckerungsgutachten vorzulegen. Planung, Bau und Betrieb der Versickerungsanlage hat ent-
sprechend dem DWA-Regelwerk Arbeitsblatt DWA - A 138 i. V. mit dem DWA -Merkblatt M 153 
zu erfolgen.  
 
 
Untere Naturschutzbehörde 
 
Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher  Regelungen, die ohne 
Zustimmung, Befreiung o.ä. in der Abwägung nicht überwunden werden können: 
 
a) Einwendung 
 
Die Maßnahmen sind gemäß des Artenschutzbeitrages - spezielle artenschutzrechtlichen Prü-
fung - umfassend umzusetzen. Insbesondere die potentiellen Beeinträchtigungen der Habitat-
funktionen von Biotopen gemäß Tab. 1 des Fachbeitrages sind entsprechend zu kompensieren.   

 

http://www.landratsamt-nordhausen.de/
mailto:poststelle@lrandh.thueringen.de
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Weiterhin sind die Vermeidungsmaßnahmen, hier insbesondere die Bauzeitenregelungen ge-
mäß den Maßnahmenblättern, zwingend zu beachten.  

 
Die Schaffung von Ersatzquartieren (C 1) sind vor dem Abriss des Gebäudes zu schaffen.  
 
b) Rechtsgrundlage 
 
Art. 12,13 und 16 der FFH-Richtlinie 
§ 44 ff BNatSchG  
 
c) Möglichkeiten der Überwindung (z.B. Ausnahme oder Befreiung)  
 
Umsetzung der in der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung und gemäß Tabelle 1 des   
Fachbeitrages festgesetzten Maßnahmen. Schaffung von Ausweichlebensräumen (naturnahe 
Habitate), um die mit der Errichtung der Ersatzquartiere geforderten Funktionen mittelfristig be-
dienen zu können.  

  
Fachliche Stellungnahme 
 
Insbesondere die Flächen die innerhalb des Überschwemmungsgebietes liegen, bieten auf 
Grund der Strukturen und der unmittelbaren Nähe zur Bere ein Habitat für geschützte Tierarten. 
Die „Umwandlung“ der Bereiche in private Grünflächen wird der Bedeutung der Flächen für den 
faunistischen Artenschutz aus der Sicht unserer Behörde keinesfalls gerecht. Durch die inner-
halb der privaten Grünflächen im Allgemeinen vorherrschende intensive Nutzungen ist mit deut-
lichen Verlusten an Lebensräumen für geschützte Tierarten zu rechnen. Dieser Bereich sollte 
daher, so wie seitens der Unteren Naturschutzbehörde in den vorherigen Stellungnahmen 
und im Rahmen von Ortsterminen ausführlich dargelegt, als Fläche für den Naturschutz (natur-
naher Bereich (Suksessionsfläche) oder zumindest als extensiv genutzte Flächen (z.B. Grün-
land) in dem B-Plan vorgesehen werden. Die Darstellung in der derzeitigen Form wird den Zie-
len des Naturschutzes als Lebensgrundlage für den Menschen nicht gerecht. Die Notwendigkeit 
ergibt sich auch daraus, dass entsprechende Ausweichquartiere für geschützte Tierarten zu-
mindest im Randbereich erhalten bleiben müssen. Weiterhin könnten geschützten Tierarten, die 
aus den derzeit vorhandenen ungestörten Lebensräumen verdrängt werden, zumindest hier 
teilweise geeignete Rückzugsräume finden.  Eine entsprechende Zusammenstellung der Habi-
tatstrukturen findet sich auch im Artenschutzbeitrag der saP wieder.  
 
 
Untere Bodenschutzbehörde 
 
Gegen das o.g. Vorhaben bestehen seitens der Unteren Bodenschutzbehörde keine Einwände. 
 
 
FG Immissionsschutz und Chemikalienrecht 
 
Gegen das o.g. Vorhaben bestehen seitens des Fachgebietes Immissionsschutz und Chemika-
lienrecht keine Einwände. 
 
Hinweis: 
 
Durch Verwaltungsvorschrift vom 01.06.2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5) wurde die Technische 
Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm geändert. 
 
Daher sollten die Ausführungen in den Hinweisen unter Punkt 8 – Immissionsschutzrechtliche 
Belange entsprechend ergänzt werden: 

http://www.landratsamt-nordhausen.de/
mailto:poststelle@lrandh.thueringen.de
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„Angrenzend bzw. im näheren Umfeld des Plangebietes befinden sich die Appenröder Straße 
(K36), die Bundesstraße B4 und die Gleisanlagen der Bahnstrecke Nordhausen – Wernigerode 
der Harzer Schmalspurbahnen GmbH. Somit können auf das Plangebiet erhebliche Verkehrs-
geräusche einwirken. 
Der im Umfeld des Bauvorhabens emittierte Lärm ist vom Bauherren zu ermitteln und entspre-
chend DIN 4109 ist Schallschutz mit dem Ziel der Einhaltung der Immissionsrichtwerte inner-
halb von Gebäuden tags 35 dB(A) und nachts 25 dB(A) nach Pkt. 6.2 der Technischen Anlei-
tung zum Schutz gegen Lärm – TA-Lärm vom 26.08.1998 (GMBl. S. 503), geändert durch Ver-
waltungsvorschrift vom 01.06.2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5) i.V.m. dem Schreiben des Bun-
desministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit vom 07.07.2017, Az. IG I 
7 – 501-1/2 (Korrektur redaktioneller Fehler beim Vollzug der Technischen Anleitung zum 
Schutz gegen Lärm – TA Lärm) vorzusehen.“ 
 
 
FG Abfallwirtschaft und Deponie 
 
Gegen das Vorhaben gibt es seitens des FG Abfallwirtschaft und Deponie keine Einwände. 
 
Der Begründung ist zu entnehmen, dass mit der geplanten Bauflächenentwicklung potenziell 24 
Baugrundstücke für Einfamilienhäuser geschaffen werden sollen. 
 
Im Falle der Errichtung und Nutzung der Einfamilienhäuser auf den jeweiligen Grundstücken 
sind diese durch den Grundstückseigentümer an die öffentliche Abfallentsorgung des 
Landkreises Nordhausen anzuschließen (§ 5 Absatz 1 Kreislaufwirtschafts- und Abfallsatzung - 
KrW-/AbfS).  
 
Dazu hat der Anschlusspflichtige den erstmaligen Anfall von Abfällen auf dem Grundstück - 
unter Angabe der voraussichtlichen Art, Beschaffenheit und Menge - innerhalb eines Monats 
schriftlich (möglich über das Online-Formular auf der Internetseite www.abfall-nordhausen.de 
oder auch per E-Mail an abfallgebuehren@lrandh.thueringen.de, per Fax an 03631-911339 
oder per Post an das Landratsamt Nordhausen, Behringstraße 3, 99734 Nordhausen) 
anzuzeigen. 
 
Weiter ist der Begründung zu entnehmen, dass das Plangebiet in das Abfallbeseitigungs- und 
Wertstoffabfuhrkonzept des Landkreises Nordhausen integriert werden soll. Die neuzubauende 
Erschließungsstraße wird über eine Wendeanlage verfügen, welche zwar ein Befahren durch 
Abfallsammelfahrzeuge zulässt, allerdings zum Wenden ein Zurücksetzen erforderlich macht.  
 
Zu den Wendeanlagen gehören in diesem Zusammenhang Wendekreise, Wendeschleifen und 
Wendehämmer. Eine Konkretisierung ist in der Begründung nicht erfolgt. Welche 
Anforderungen bei der Planung der einzelnen Wendeanlagen zu stellen sind, ist in DGUV Regel 
114-601 der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung geregelt. Eine Berücksichtigung hat 
zwingend zu erfolgen. 
 
In jedem Fall sollte die gesamte Planung der neu anzulegenden Straße sowie der 
Wendeanlage darauf hin gerichtet sein, dass auch ein Zurücksetzen des 
Abfallsammelfahrzeuges nach Möglichkeit vermieden wird. 
 
Die im Landkreis Nordhausen gültigen abfallrechtlichen Satzungen sowie ausführliche Hinweise 
zu den angebotenen Entsorgungsmöglichkeiten sind unter www.abfall-nordhausen.de 
einsehbar oder bei der Abfallberatung des Landratsamtes Nordhausen (Tel.: 03631/9143120) 
zu erfragen. 
 
 

http://www.landratsamt-nordhausen.de/
mailto:poststelle@lrandh.thueringen.de
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Fachbereich Büro des Landrates und Zentrale Dienste 

 
Amt für Brandschutz und Hilfeleistungen 
 
Gegen das o.g. Vorhaben bestehen aus Sicht des Brandschutzes keine Bedenken. 
 
Die Gemeinde ist nach § 3 Abs. 1 Nr. 4 ThürBKG dafür zuständig, dass für diesen Bereich das 
notwendige Löschwasser zur Verfügung steht. Als Bemessungsgrundlage dient das DVGW-
Arbeitsblatt W 405. Der Mindest-Löschwasserbedarf von 48 m³/h muss über zwei Stunden 
sichergestellt werden können. 
 
Es ist eine Bescheinigung vorzulegen, dass der Wasserverband Nordhausen den o.g. Lösch-
wasserbedarf über das vorhandene Leitungsnetz sicherstellen kann (Punkt 13 - Erschließung, 
Begründung des Bebauungsplanes Nr. 21 „Eberthof“ (OT Niedersachswerfen) der Gemeinde 
Harztor, Stand September 2019). 
 
 
Kreisentwicklung / Wirtschaftsförderung 
 
Der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 21 „Eberthof“ im o.g. Verfahren kann nach Prüfung 
der Unterlagen aus Sicht der Kreisentwicklung/Wirtschaftsförderung zugestimmt werden. 

Die Planungsunterlagen wurden inhaltlich überarbeitet und ergänzt. Durch die Änderungen im 
Entwurf ergeben sich keine negativen Auswirkungen auf die Aufstellung des Bebauungsplanes. 
Die Ausführungen in der Stellungnahme des Landratsamtes Nordhausen vom 30.04.1019 gel-
ten weiterhin.  
 
 
Fachbereich Gesundheitswesen 
 
FG Hygiene- und Infektionsschutz 
 
Gegen das o.g. Vorhaben bestehen seitens des Fachgebietes Hygiene- und Infektionsschutz 
keine grundlegenden Einwände. 
 
Die Ausführungen in der Stellungnahme des Landratsamtes Nordhausen vom 30.04.2019 zum 
o.g. Vorhaben behalten weiterhin ihre Gültigkeit. 
 
Belästigungen durch Erschütterungen oder Lärm, die während der Bauphase entstehen, sind 
möglichst gering zu halten. 
 
Der Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Harztor wird ebenfalls zugestimmt.  
 
 
Freundliche Grüße 
 
 
 
Jendricke 
Landrat 

http://www.landratsamt-nordhausen.de/
mailto:poststelle@lrandh.thueringen.de
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Thüringer Landesverwaltungsamt . Postfach 22 49 . 99403 Weimar 

 

 

Thüringer 

Landesverwaltungsamt 

Jorge-Semprún-Platz 4 

99423 Weimar 

 

tlvwa.thueringen.de 

 

Besuchszeiten: 

Montag-Donnerstag: 08:30-12:00 Uhr 

 13:30-15:30 Uhr 

Freitag: 08:30-12:00 Uhr 

 

Bankverbindung: 

Kontoinhaber: Freistaat Thüringen 

IBAN: DE80820500003004444117 

BIC: HELADEFF820 

 

Landesbank 

Hessen-Thüringen (HELABA) 

 

USt.-ID: DE367506321 

Leitweg-ID: 16900334-0001-29 

Informationen zum Umgang mit Ihren 
Daten im Thüringer Landesverwaltungs- 
amt finden Sie im Internet unter: 

tlvwa.thueringen.de/datenschutz. 
Auf Wunsch übersenden wir Ihnen eine 
Papierfassung. 

Ihre Nachricht vom: 

17.11.2025 

 

Ihr/e Ansprechpartner/in: 

Frau Silke Lösch, Referat 224 

 

Durchwahl: 

Telefon +49 (361) 57 332-1128 

Telefax +49 (361) 57 332-1602 

 

 
Silke.Loesch@ 

tlvwa.thueringen.de 

Ihr Zeichen: 

 

 

Unser Zeichen: 

(bitte bei Antwort angeben) 

5090-224-4621/1646-3-

330063/2025 

 

Weimar 

09.12.2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange in 

städtebaulichen Verfahren nach § 4 Abs. 2 BauGB  

 

Stellungnahme zum Entwurf des Bebauungsplans Nr. 21 „Eberthof“ der 

Gemeinde Harztor, Landkreis Nordhausen, im OT Niedersachswerfen 

(Planstand: Oktober 2025) 

 

2 Anlagen 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

durch die o.g. Bauleitplanung werden folgende durch das Thüringer Landes-

verwaltungsamt zu vertretende öffentliche Belange berührt: 

 

1. Belange der Raumordnung (Anlage 1), 

2. Beachtung des Entwicklungsgebots des § 8 Abs. 2 BauGB (Anlage 2). 

 

Es wird um die Zusendung der Abwägungsergebnisse gebeten (an  

bauleitplanung@tlvwa.thueringen.de). 

 

 

Hinweis: Bitte beachten Sie bei künftigen Anfragen, dass das bisherige Referat 

340 „Raumordnung, Bauleitplanung“ ab dem 21.07.2025 als Referat 224 ge-

führt wird. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

 

gez. 

Olaf Hosse 

Referatsleiter 

(ohne Unterschrift gültig, da elektronisch erstellt und gezeichnet) 

Stadtplanungsbüro Meißner & Dumjahn GbR 

Käthe-Kollwitz-Straße 9  

99734 Nordhausen 

 

per E-Mail 

file://///tlvwa/Netzlaufwerke/Abteilung%201/Referat%20100/100.1/Vordruckswesen/TLVwA/Briefköpfe/Office%202010/Weimar/Allgemein/tlvwa.thueringen.de/
file://///tlvwa/Netzlaufwerke/Abteilung%201/Referat%20100/100.1/Vordruckswesen/TLVwA/Briefköpfe/Office%202010/Weimar/Allgemein/tlvwa.thueringen.de/
file://///tlvwa/Netzlaufwerke/Abteilung%201/Referat%20100/100.1/Vordruckswesen/TLVwA/Briefköpfe/Office%202010/Weimar/Allgemein/tlvwa.thueringen.de/datenschutz/
file://///tlvwa/Netzlaufwerke/Abteilung%201/Referat%20100/100.1/Vordruckswesen/TLVwA/Briefköpfe/Office%202010/Weimar/Allgemein/tlvwa.thueringen.de/datenschutz/
mailto:bauleitplanung@tlvwa.thueringen.de
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Anlage 1 zum Schreiben vom 09.12.2025 (Zeichen: 5090-224-4621/1646-3-330063/2025) 
 

 

Stellungnahme des Thüringer Landesverwaltungsamtes zu den Belangen der Raumord-

nung 

 

 
1. ☐ Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die ohne Zustim-

 mung, Befreiung o.ä. in der Abwägung nicht überwunden werden können 

a) Einwendungen 

b) Rechtsgrundlage 

c) Möglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzlichen Anforderungen oder der Überwindung 

2. Fachliche Stellungnahme 

☐ Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berühren können, mit Angabe des 
Sachstands 

☒ Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o.g. 
Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage 

 

Zum Bebauungsplan „Eberthof“ wurde zuletzt mit Datum vom 15.11.2019 (im Rahmen des 

Aufstellungsverfahrens nach § 13b BauGB), auf der Grundlage der Ziele und Grundsätze ge-

mäß Landesentwicklungsprogramm Thüringen 2025 (LEP, GVBl 6/2014 vom 04.07.2014, in-

zwischen geändert durch Verordnung vom 5. August 2024, GVBl 12/2024 vom 30.08.2024) 

und Regionalplan Nordthüringen (RP-NT, Bekanntgabe der Genehmigung im ThürStAnz 

44/2012 vom 29.10.2012), eine raumordnerische Stellungnahme abgegeben, in der nachvoll-

ziehbare Aussagen zum Bedarf einer weiteren Wohnbaufläche im vorgesehenen Umfang, zu-

sätzlich zu den vorhandenen Potentialen auf der Grundlage der perspektivischen Bevölke-

rungs- und Haushaltsentwicklung, gefordert wurden.  

 

Der Bebauungsplan wurde rechtswirksam und laut Begründung auf dieser Grundlage bereits 

fünf Einfamilienhäuser errichtet. Der Plan wird nun, aufgrund der Unwirksamkeit von § 13b 

BauGB, über ein ergänzendes Verfahren nach § 214 BauGB neu aufgestellt. Eine aktualisierte 

oder konkretere Begründung des Bauflächenbedarfes erfolgt weiterhin nicht. Da der Grund-

versorgungsbereich des nunmehr im LEP (Ziel 2.2.11 Z) festgelegten Grundzentrums Harztor 

nur das eigene Gemeindegebiet umfasst (vgl. Karte 4 LEP), können daraus keine weiteren 

Bedarfe begründet werden. 

 

In der Stellungnahme vom 23.09.2025 zum Vorentwurf der nunmehr erforderlichen Änderung 

des Flächennutzungsplanes in diesem Bereich wurde trotz der fehlenden Bedarfsbegründung 

die geplante FNP-Änderung akzeptiert. Es wurde aber auf der Grundlage des Länderübergrei-

fenden Raumordnungsplanes für den Hochwasserschutz (BRPH, BGBl. I S. 3712 vom 

25.08.2021) eine Prüfung bezüglich der Risiken von Hochwassern (durch den Flusslauf der 

Bere und durch Starkregenereignisse) gefordert. 

 

Hierzu wurden in den Begründungen zum Bebauungsplan sowie zum parallel vorgelegten Ent-

wurf der FNP-Änderung Aussagen bezüglich des Hochwasserrisikos durch den am Rande 

verlaufenden Fluss Bere (Gewässer 2. Ordnung) ergänzt. Aussagen, ob auch das Risiko durch 

Starkregenereignisse geprüft wurde, fehlen allerding und wären zu ergänzen. 
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Für den naturschutzrechtlichen Eingriffsausgleich sind Maßnahmen in zwei weiteren Gel-

tungsbereichen geplant.  

 

Der Geltungsbereich B, unmittelbar südlich der Straße nach Ellrich, in dem auf ca. 1,12 ha 

Fläche eine Umwandlung von Ackerland in extensives Grünland erfolgen soll, liegt gemäß 

Raumnutzungskarte des RP-NT im Vorbehaltsgebiet Landwirtschaftliche Bodennutzung. Ge-

gen die geplante Maßnahme bestehen aufgrund der Größe, der Lage am Rande des Vorbe-

haltsgebietes und der geplanten Grünlandnutzung keine grundsätzlichen raumordnerischen 

Bedenken. 

 

Im Geltungsbereich C, mit ca. 1,13 ha Größe, soll eine Streuobstwiese entwickelt werden. Er 

liegt am Rande des Vorranggebietes Landwirtschaftliche Bodennutzung. Aufgrund des Maß-

stabes der Raumnutzungskarte (1:100.000) und fehlender konkreter Abgrenzung des Vor-

ranggebietes in diesem Bereich, ist eine Bewertung, ob die Fläche außerhalb oder innerhalb 

des Vorranggebiets liegt, nicht möglich. Dieser Geltungsbereich liegt evtl. auch innerhalb der 

im öffentlichen Interesse erforderlichen und deshalb gemäß Ziel Z 3-4 des RP-NT freizuhal-

tenden Straßentrasse für die Ortsumgehung Niedersachwerfen im Zuge der Bundesstraße 4. 

Deshalb sollte hier Kontakt mit der zuständigen Straßenbaubehörde aufgenommen und ggf. 

eine Fläche gewählt werden, die keine spätere Überplanung/Überbauung der Ersatzmaß-

nahme im Zuge der Realisierung der Ortsumfahrung befürchten lässt. 
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Anlage 2 zum Schreiben vom 09.12.2025 (Zeichen: 5090-224-4621/1646-3-330063/2025) 

 

 

Stellungnahme des Thüringer Landesverwaltungsamtes zur Beachtung des Entwick-

lungsgebots des § 8 Abs. 2 BauGB 

 

 
1. ☐ Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die in der Abwägung  

 nicht überwunden werden können 

a) Einwendungen 

b) Rechtsgrundlage 

c) Möglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzlichen Anforderungen oder der Überwindung 

d) Begründung der Einwendungen 

 

2. ☒ Fachliche Stellungnahme 

Bebauungspläne sind gemäß § 8 Abs. 2 S. 1 BauGB stets aus dem Flächennutzungsplan zu 
entwickeln.  

 

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Harztor stellt den Bereich des Bebauungsplanes Nr. 

21 in Gänze als Fläche für die Landwirtschaft dar. Der Flächennutzungsplan soll parallel zur 

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 21 geändert werden. Die zu diesem Zweck eingeleitete 

11. Änderung des Flächennutzungsplanes liegt hier zeitgleich zur Abgabe einer Stellung-

nahme vor. Die Stellungnahme zur 11. Änderung des Flächennutzungsplanes ist zu beachten. 

 

Der Bedarf an neuen Wohnbauflächen muss begründet sein, auch wenn im vorliegenden Fall 

wegen der Entstehungsgeschichte des Bebauungsplanes (zunächst Aufstellung nach § 13b 

BauGB) bereits einige Wohngebäude errichtet worden sind. In der Begründung zum Entwurf 

des Bebauungsplanes sollten zumindest aktualisierte Angaben darüber erfolgen, wie viele 

Wohneinheiten / Wohngebäude im Plangebiet bereits umgesetzt sind und wie viele Bauplätze 

noch frei sind. Auch die Aussage auf Seite 5 der Begründung, dass mit dem Bebauungsplan 

ursprünglich die Baurechtschaffung für 24 Einfamilienhäuser geplant war, sollte geprüft wer-

den.    

 

Die parallele Änderung des Flächennutzungsplanes einerseits und die Aufstellung des Bebau-

ungsplanes Nr. 21 andererseits erfordert eine zeitliche und inhaltliche Abstimmung beider Bau-

leitpläne. Wenn beide Planverfahren, so wie beabsichtigt, fortgeführt werden, bestehen hin-

sichtlich dem Entwicklungsgebot keine Bedenken. Den Aussagen im Punkt 10.5 der Begrün-

dung, einschl. der Aussagen zur Einhaltung des Entwicklungsgebotes zu den Ausgleichsmaß-

nahmen, kann gefolgt werden.  













 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thüringer Landesamt 

für Bau und Verkehr 

 

Hauptsitz: 

Hallesche Straße 15 / 16 

99085 Erfurt 

Tel. +49 361 57-4135454 

Fax +49 361 57-4135499 

 

Region Nord 

Siemensstraße 12 

37327 Leinefelde-Worbis 

Tel. +49 361 57-4174 0 

Fax +49 361 57-4174402 

 

www.tlbv.de 

 

Ust.-ID: DE183598273 

   Landesamt 
für Bau und Verkehr  

Informationen zum Umgang mit Ihren Daten im Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr und zu Ihren 

Rechten nach der EU-Datenschutz Grundverordnung finden Sie im Internet auf der Seite 

https://bau-verkehr.thueringen.de/wir/datenschutz. 

 

Auf Wunsch übersenden wir Ihnen eine Papierfassung. 

  

 

 

Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr 

Postfach 171   37321 Leinefelde-Worbis 

 

 

Stadtplanungsbüro Meißner & Dumjahn GbR 

Herrn Andreas Meißner 

Käthe-Kollwitz-Straße 9 

99734 Nordhausen 

      

Aufstellung der 11. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie Auf-
stellung des Bebauungsplanes Nr. 21 „Eberthof“ (OT Niedersachswer-
fen) - ergänzendes Verfahren gem. § 214 (4) BauGB- der Gemeinde 
Harztor 
 
Kreisstraße Nr. 36 ehemals L 2073  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

nach Sichtung der Unterlagen kann sowohl der 11. Änderung des Flächennut-

zungsplanes im Bereich Eberthof sowie dem Bebauungsplan Nr. 21 „Eberthof“ 

zugestimmt werden.  

 

Die verkehrliche Erschließung des überplanten Gebietes erfolgt über das kom-

munale Straßennetz mit Anbindung an die K 36.  

 

Belange der Straßenbauverwaltung werden nicht berührt. Die Bauverwaltung 

des Landkreises Nordhausen, als Baulastträger der Kreisstraße, ist zu beteili-

gen.  

 

Den externen Ausgleichsmaßnahmen in der Gemarkung Niedersachswerfen 

Flur 1, Flurstück 76/2 und Flur 3, Flurstücke 58/2 und 189/56 wird ebenfalls 

seitens der Straßenbauverwaltung zugestimmt.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

 

 

 

 

gez. Susanne Zimmermann   

(ohne Unterschrift, Schreiben elektronisch erstellt) 

 

 

 

Ihr/e Ansprechpart-

ner/in: 

Christin Stachowski 

Durchwahl: 

Tel. +49 361 57-4174405 

Fax +49 361 57-4174402 

Christin.Stachowski@ 

tlbv.thueringen.de 

Ihr Zeichen: 

 

Ihre Nachricht vom: 

17. November 2025 

Unser Zeichen: 

(bitte bei Antwort ange-

ben) 

5010-43.1-4318/489-31-

285407/2025 

Leinefelde-Worbis 
20. November 2025 

https://bau-verkehr.thueringen.de/wir/datenschutz


Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum 
Naumburger Str. 98 | 07743 Jena  
 

  

Wir bitten um Beachtung!  

Briefsendungen senden Sie bitte ausschließlich an die zentrale Postanschrift:  

Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum (TLLLR) | Naumburger Str. 98 | 07743 Jena 

Die Adressen der Zweigstellen stehen Ihnen für Besuche und Warensendungen weiterhin zur Verfügung. 

 

 
 

Ihr/-e Ansprechpartner/-in: 

 

Durchwahl: 

 

 

 

 

 

Ihr Zeichen: 

 

Ihre Nachricht vom: 

 

Unser Zeichen: 

(bitte bei Antwort angeben) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadtplanungsbüro Meißner & Dumjahn GbR 

Käthe-Kollwitz-Str. 9  

99734 Nordhausen 

 

 

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 21 „Eberthof“ (OT Niedersachs-

werfen)- ergänzendes Verfahren gem. § 214 (4) BauGB- der Gemeinde 

Harztor 

Hier: Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange ge-

mäß § 4(2) BauGB 

Frist zur Stellungnahme: 19. Dezember 2025 

 

Stellungnahme Träger öffentlicher Belange Agrarstruktur / Landwirt-

schaft 

 

1. Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzli-

cher Regelungen, die ohne Zustimmung, Befreiung o.ä. in der Abwä-

gung nicht überwunden werden können, werden wie folgt erhoben.  

 

a. Die Kompensationsmaßnahmen in den Geltungsbereichen B und C 

lehnen wir ab.  

 

b. Die Rechtsgrundlagen dazu bilden die agrarstrukturellen Belange ent-

sprechend dem Thüringer Staatsanzeiger 34/2005, der Regionalplan 

Nordthüringen (RP NT), das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), 

das Thüringer Naturschutzgesetz (ThürNatG), das Baugesetzbuch 

(BauGB) sowie die EU-Verordnungen 1305/2013, 1306/2013 und 

1307/2013 in der jeweils gültigen Fassung.  

 

c. Möglichkeiten der Überwindung bestehen darin, auf andere, nicht land-

wirtschaftlich genutzte Flächen auszuweichen.  

 

2. Fachliche Stellungnahme 

 

Am 17. November 2025 sind die Antragsunterlagen im Thüringer Landesamt 

für Landwirtschaft und ländlichen Raum (TLLLR), Referat 42, Zweigstelle Bad 

Frankenhausen eingegangen. Dazu nehmen wir wie folgt Stellung: 

 

 

 

 

 

Kirsten Eichentopf 

 
 

Telefon +49 (361) 57-4136150 

Telefax +49 (361) 57-4136299 

 

Kirsten.Eichentopf@ 

tlllr.thueringen.de 

 

 

 

 

17.11.2025 

 

 

5030-R42-4621/488-1-

82615/2025 

 

Bad Frankenhausen  

 
 

03.12.2025 

 

 

 

 

 

 

Informationen zum Datenschutz: 

www.tlllr.thueringen.de/datenschutz 

  

Anschrift für Besuche  
und Warensendungen: 

Zweigstelle Bad 
Frankenhausen 
Kyffhäuserstraße 44  
06567 Bad Frankenhausen 

 

Thüringer Landesamt für  

Landwirtschaft und  

Ländlichen Raum (TLLLR) 

 

Umsatzsteuer-IdNr.: DE150546624 

Leitweg-ID E-Rechnung: 

16909051-0001-89 

(https:\\xRechnung-bdr.de) 

poststelle@tlllr.thueringen.de 

www.tlllr.thueringen.de 

Naumburger Str. 98 

07743 Jena 

Telefon  +49 (361) 57 4041-000 

Telefax  +49 (361) 57 4041-390 

 

http://www.tlllr.thueringen.de/datenschutz
https://xrechnung-bdr.de/
mailto:poststelle@tlllr.thueringen.de
http://www.tlllr.thueringen.de/


 

Die Gemeinde Harztor möchte mit der 11. Änderung des FNPs im Bereich Eberthof im Ortsteil 

Niedersachswerfen eine Wohnbaufläche darstellen. Damit soll die Entwicklungsgrundlage für die 

Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 21 Eberthof hergestellt werden.  

 

Dieser Bebauungsplan wurde bereits im Jahr 2020 rechtskräftig. Da das Planverfahren gemäß 

dem damals geltenden § 13b BauGB durchgeführt wurde und diese Vorgehensweise gemäß 

Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes (BVerwG 4 CN 3.22) als grober Verfahrensfeh-

ler gerügt wurde, soll dieser Bebauungsplan im Parallelverfahren gemäß § 214 (4) BauGB durch 

eine Umweltprüfung ergänzt werden. Dabei ist es das Ziel der Gemeinde Harztor, die textlichen 

und zeichnerischen Festsetzungen im Ergänzungsverfahren beizubehalten und lediglich durch 

die Festsetzung zusätzlicher Ausgleichsmaßnahmen zu ergänzen. Der räumliche Geltungsbe-

reich des B-Plans besteht aus 3 Teilbereichen, Teilbereich A (Eingriffsgebiet Wohngebiet Ebert-

hof) und Teilbereiche B und C (externe Ausgleichsmaßnahmen).  

 

Das Plangebiet A befindet sich mit einer Fläche von 2,3 ha in der Gemarkung Niedersachswer-

fen, Flur 3 und umfasst mehrere Flurstücke. Diese befinden sich nicht in einem Feldblock, wel-

cher landwirtschaftlich genutzt wird oder wofür Agrarsubventionen beantragt werden. Außerdem 

handelt es sich nicht um ein Vorrang- oder Vorbehaltsgebiet für landwirtschaftliche Bodennut-

zung. Das Gebiet ist derzeit bereits teilweise bebaut bzw. versiegelt. Wir erheben keine Ein-

wände gegen das Plangebiet A.  

 

Der Geltungsbereich B betrifft Teilflächen des Flurstücks 76/2 der Flur 1, Gemarkung Nieder-

sachswerfen. Diese Fläche hat eine Größe von ca. 11.250 m² und wird derzeit landwirtschaftlich 

genutzt. Das vorhandene Ackerland soll in extensiv genutztes Grünland umgewandelt werden. 

Betroffen ist der Feldblock AL44301U01, welcher ordnungsgemäß bewirtschaftet wird und wofür 

Agrarsubventionen beantragt werden. Zudem liegt der Bereich im Vorbehaltsgebiet für landwirt-

schaftliche Bodennutzung lb-78 „Gebiet von Ellrich bis Ilfeld. Das bedeutet, dass diesem Gebiet 

bei der Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen ein besonderes Gewicht 

zur Entwicklung einer nachhaltigen Landbewirtschaftung beigemessen werden muss.  

 

Der Geltungsbereich B besitzt die Nutzungseignungsklasse 8. Die Nutzungseignungsklassen 

sind in Wertigkeiten von 4 bis 20 bzw. keine landwirtschaftliche Nutzfläche (LN) eingeteilt, wobei 

4 eine Nutzungseignungsklasse mit bester Eignung und NEK 8 eine sehr gute Nutzungseignung 

für die landwirtschaftliche Nutzung der Fläche darstellt 

 

Die Umwandlung von Ackerland in Grünland sehen wir an der Stelle kritisch, da zu dieser Flä-

che keine Zufahrt existiert und das anliegende Ackerland des Bewirtschafters überfahren wer-

den müsste. (Siehe Anlage, Stellungnahme Landwirtschaftsbetrieb Teichmann) 

 

Im Plangebiet C sollen weitere Kompensationsmaßnahmen erbracht werden. Es handelt sich 

hier um Teilflächen der Flurstücke 58/2 und 189/56, Flur 3, Gemarkung Niedersachswerfen mit 

einer Fläche in Höhe von 11.300 m². Das vorhandene Grünland liegt im Feldblock 

GL44302W03, hier soll eine Streuobstwiese angelegt werden. Ca. die Hälfte des Bereichs 

liegt im Vorranggebiet für landwirtschaftliche Bodennutzung LB-54 „Gebiet nordöstlich 

Niedersachswerfen“. Vorranggebiete für die landwirtschaftliche Bodennutzung werden für eine 

nachhaltige Entwicklung der Landwirtschaft vorgesehen und andere raumbedeutsame Nutzun-

gen sind laut RP NT ausgeschlossen. Damit soll die Landwirtschaft als wichtiger Wirtschaftsfak-

tor gestärkt und der nachhaltige Umgang mit der Naturressource Boden als Grundlage für die 

Erzeugung von Nahrungsmitteln unterstützt werden. 

 

Die vorliegende Fläche zählt zur Hauptfutterfläche des Betriebes von Herrn Teichmann. Die Be-

wirtschaftung der Fläche ist nach der Anlage einer Streuobstwiese nur noch mit erheblichen 

Mehraufwand (Technik-Einsatz wegen Baumabstand und Verbissschutz für Tiere) möglich. 

(Siehe Anlage, Stellungnahme Landwirtschaftsbetrieb Teichmann) 

 



 

Auch wenn die Flächen im Eigentum der Gemeinde liegen, steht für das TLLLR nicht die Verfüg-

barkeit der Flächen im Vordergrund, sondern die Belange der Landwirtschaft / Agrarstruktur.  

Beide Flächen gehen dem Betrieb Teichmann verloren, auch die KULAP-Förderung kann auf 

A/E-Maßnahme-Flächen nicht mehr beantragt werden. Wir fordern die Prüfung anderer Flächen 

für die Ausweisung von Kompensationsmaßnahmen.  

 

Umweltbericht 

 

Der Umweltbericht (Begründung Teil II) mit integriertem Grünordnungsplan wurde umfassend 

erstellt. Durch die Ausweisung als Wohngebiet ergibt sich im Plangebiet ein Wertpunktedefizit in 

Höhe von -270.655 Wertpunkten. Aus diesem Grund sind die oben genannten externen Kom-

pensationsmaßnahmen M1 und M2 erforderlich. Nach Bilanzierung dieser beiden Maßnahmen, 

kann das Wertpunktedefizit nur zu 83 % ausgeglichen werden.  

 

- Wir fordern wie bereits oben erwähnt, die Prüfung anderweitiger Kompensationsmaßnah-

men außerhalb landwirtschaftlicher Nutzflächen. Grundsätzlich ist, um landwirtschaftliche 

Flächen zu schonen, bei der Kompensation vorrangig zu prüfen, ob der Ausgleich oder 

Ersatz auch durch Maßnahmen zur Entsiegelung oder durch Bewirtschaftungs- und Pfle-

gemaßnahmen, die der dauerhaften Aufwertung des Naturhaushalts dienen, erbracht 

werden kann. Um den Flächenverbrauch zu minimieren, sollte die Möglichkeit einer Er-

satzzahlung nach § 15, Abs. 6 Bundesnaturschutzgesetz in Betracht gezogen werden.  

 

Sollte man bei der Abwägung zu einem anderen Ergebnis kommen, sind folgende Forderungen 

im weiteren Verfahren zu beachten:  

 

Forderungen: 

 

- Die Bewirtschafter, Pächter und Eigentümer sind von dem Vorhaben, vor der Genehmi-

gung, zu informieren (auch über Kompensationsmaßnahmen). 

 

- Das Betretungsrecht bzw. das Befahren der Flächen ist zu sichern. 

 

- Bei Flächeninanspruchnahme von landwirtschaftlichen Nutzflächen ist die zeitliche Ab-

folge mit den betroffenen Bewirtschaftern rechtzeitig abzustimmen, damit bei der Bean-

tragung der Zahlungsansprüche auf Flächenprämien die zu erwartende Änderung der 

Feldblockgröße im zuständigen Landwirtschaftsamt angezeigt werden kann. 

 

- Vorübergehend in Anspruch genommene Flächen müssen bei der Beantragung zeitwei-

lig herausgenommen werden. Der Antrag hat bis zum 15.05. für das entsprechende Be-

antragungsjahr zu erfolgen, da sonst Sanktionen auf die Betriebsprämien berechnet wer-

den. 

 

- Im Rahmen des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden ist der Flächenentzug auf 

ein notwendiges Maß zu beschränken (§ 1a BauGB).  

 

- Die Zerschneidung von Feldblöcken und letztlich die Entstehung von Rest- und Splitter-

flächen ist zu vermeiden. 

 

- Die Baufeldgrenze darf nicht überschritten werden.  

 

Hinweise: 

 

- Bestehende Pachtverhältnisse sind gemäß den Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetz-

buches zum Pachtrecht in der aktuellen Fassung für die zu beanspruchenden Flurstück-

steile ordnungsgemäß zu beenden. Daraus entstehende wirtschaftliche Nachteile sind 

auszugleichen. 



 

 

- Bei vorgesehenen Anpflanzungen von Bäumen, Sträuchern oder Hecken ist das Thürin-

ger Nachbarrechtsgesetz (§§ 44, 46, 47) zu beachten. Ebenso die erforderliche Pflege, 

damit angrenzende landwirtschaftliche Nutzflächen nicht beeinträchtigt werden. Eine 

dauerhafte Pflege und Erhaltung durch regelmäßigen Verjüngungsschnitt ist einzuhalten.  

 

- Feldblöcke dürfen durch Anpflanzungen nicht zerschnitten werden. Auch unwirtschaftli-

che Restflächen (Splitterflächen) dürfen nicht entstehen. 

 

 

Das TLLLR, Ref. 42 kann der Aufstellung der B-Plans Nr. 21 „Eberthof“ mit den vorliegen-

den Kompensationsmaßnahmen nicht zustimmen.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

 

 

 

Kirsten Eichentopf 

(ohne Unterschrift gültig, da elektronisch gezeichnet) 
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Bebauungsplan Nr. 21 Eberthof (Niedersachswerfen - Gem. Hantor)
hier: Stellungnahme zum Entwurf des Bebauungsplans Nr. 21 Eberthof von
Niedersachswerfen
Bezug: E-Mail zum Entwurf des Bebauungsplans Nr. 2L Eberthof von
Niedersachswerfen vom 17.11.2025
Unsere Stellungnahme im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung zur 11. Anderung
des Flächennutzungsplans vom 10.10.2025
Unsere Stellungnahme zum Entwurf zur L!. Anderung des Flächennutzungsplans 

Geschärtsanschrift
von Niedersachswerfen vom 04.12.2025. rhürinser Forstamt Bteicherode-

Süd harz

Burgstraße 53

99752 Bleicherode

THI.]RINGENFORST

ThüringenForst . Eurgstraße 53 . 99752 Bleicherode

Gemeinde Harztor
llgerstraße 23

99768 Harztor

lhr Zeichen / lhre Nachricht vom

t7.rt.202s
Geschäftszeichen

K-402-ap

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit E-Mail vom L7.L1.2O25 haben Sie dem Forstamt den Entwurf zum
Bebauungsplans Nr. 2I Eberthof übergeben. Nach Prüfung wird folgende
Stellungnahme abgegeben:

Grundlage für die Erstellung des Bebauungsplans Nr. 21 Eberthof ist die Anderung des
Flächennutzungsplans von Niedersachswerfen. Zum Entwurf der 21. Anderung des
Flächennutzungsplans wurde vom Forstamt bereits eine entsprechende
Stellungnahme mit Schreiben vom 03.12.2025 abgegeben. lnhaltlich gilt diese auch
für den Bebauungsplan Nr. 21 Eberthof. Nachfolgend der Wortlaut (auszugsweise):

,,Die Erstellung des B-Planes Nr. 27 (Bereich Eberthof) unterlag einem
Verfahrensfehler. Es wurde keine Umweltprüfung durchgeführt. Daroufhin wurde
dieser unwirksam. Gleiches galt für den Bereich des Flöchennutzungsplanes von
Niedersachswerfen. Zur Heilung dieses Fehlers soll nunmehr ein ergönzendes
Verfahren zunöchst Flächennutzungsplan durchgeführt werden (incl. einer tJmwelt-
prüfung).

Das in Rede stehende Gebiet soll zu einem Großteil als Wohnbauflöche genutzt
werden. Lediglich östlich der Überschwemmungsgebietsgrenze sind Grünftächen mit
de r Zweckbesti m m u n 9,, H o usg ö rte n " vorge se h e n.

Bearbeiter / Durchwahl

Hen Apel / 036338 44165

Thüringer Forstamt Bleicherode-
Südhan

Tel.: +49 36338 4416-0
Fax: +49 36338 4416-1

forstamt.bleicherode-

suedharz@forst.thueringen.de

Datum

04.t2.2025

Zentrale
ThüringenForst
Anstalt öffentlichen Rechts

Hallesche Straße 20

99085 Erfurt
Tef.: +49 361 574O1-2O5O

Fax: +49 36757201-2750
zentrale@forst.thueringen.de
www.thueringenforst.de

Verwa ltu ngsratsvorsitzender
Minister Tilo Kummer

Vorstand
Dipl.-Forsting. Volker Gebhardt
Dipl.-Forstwirt Jörn Heinrich Ripken

Eingetragen beim
Amtsgericht Jena

HRA 503042

St.-Nr.: 151/144/09607
USt.-lD: DE 811570658

Finanzamt Erfurt

Bankverbindung
ThüringenForst - FoA Eleicherode-

Süd harz

Landesbank Hessen-Thüringen

|BAN DE61 8205 0000 1302 0104 57

SWIFT.BIC HELADEFFS20
Unter der Berücksichtigung des östlich vorgelagerten Woldes muss ouch die
einschlögige Abstandsregelung nach ThürWoldG eingeholten werden. Gem. 5 26 Abs.
5 ThürWaldG i.d.F. vom 06.02.2024 ist ous Gründen der Gefahrenvermeidung bei der

Die hier bezeichneten E-Mail-Adressen sind nicht zur Übermittlung rechtsverbindlicher Anträge und Erklärungen geeignet. lnformationen zur Verarbeitung lhrer
personenbezogenen Daten, dem Zweck der Datenverarbeitung, zu lhren Rechten sowie Kontaktdaten für weitere Fragen zum Datenschutz finden Sie im lnternet unter
www.thueringenforst.de/datenschutz. Alternativ kontaktieren 5ie uns: über die Kontaktdaten unserer Zentrale oder per E-Mail an datenschutz@forst.thueringen.de.
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Errichtuna von Geböuden ein Abstand von 30 m zum Wald einzuholten. Ausnahmen bedürfen der
Genehmigung durch die untere Forstbehörde.

Dieser Wald besteht aus Weidenorten und Erlen im Oberstand. lm Unter- und Mittelstand befinden sich
ebenfalls Erlen (Roterlen), Berg- und Spitzahorn. lm Oberstand betrögt die durchschnittliche Höhe
derzeit 25 m. Die Höhen des Mittel-standes liegen bei 70-75 m und die des tJnterstandes bei 3-5 m. Die
potentielle Endhöhe der Waldböume liegt unter den gegebenen standörtlichen Bedingungen bei 30 m.

Da in dem Wohnbougebiet (bzw. im B-Plongebiet) Gebdude zum Zwecke des Wohnens errichtet werden
sollen, ist dort mit dem stöndigen Aufentholt von Menschen zu rechnen.

Um perspektivisch Gefahren sowohl für Leib und Leben ols auch bezüglich Sochschöden an den
Wohngeböuden, die vom Wold durch ggf. umstürzende Btiume oder herabfollende Äste ousgehen
können, zu vermeiden, ist für die Wohnbaufläche bzw. Bougrenze ein Abstond von 30 m zum Wold
einzuholten. Die erforderliche Grenzverlouf ist aus der beiliegenden Anloge zu entnehmen. Dabeiwurde
eine kritische Fläche mit co. /M0 m2 im Vergleich zur Entwurfsplanung ausgewiesen. Dieser Abschnitt
dorf nicht bebaut werden. Einer Nutzung als Grünflöche in diesem Bereich steht hingegen nichts
entgegen.

Abschliel3end sei noch erwähnt, doss sich im nordöstlichen Bereich des Plangebietes sich ein Gorten-
oder Wochenendhous mit Gartengrundstück befindet. Dieses besitzt scheinbor BestandesschLttz."

Die unter Pkt. 10.3. des vorliegenden Entwurfes der Beründung gemachten Aussagen (Belange des
Forstes) können aus Sicht des Forstamtes nicht nachvollzoge n werden. Der 3Om-Abstand zu den
Waldflächen ist nicht möslichst frei von Be zu halten. sondern ist freizuhalten. Auch der
kritische Bereich mit einer Größe von 440 m2 darf nicht unter den gegenwärtieen Bedinsungen bebaut
werden. auch nicht mit einer Haftunssausschlusse runs des Bauherrn sesenüber dem Waldbesitzer
und der Eintrasuns einer diesbezüslichen Ba last. Leib und Leben sind nicht verhandelbar.

Wenn ausnahmsweise eine Bebauung der kritischen Fläche erfolgen soll, so ist das nur über eine
eindeutige Vereinbaruns zwischen der Gemeinde Harztor (oder dem entsprechenden Bauherrn) und
dem benachbarten Waldbesitzer über die Entwicklung und Pflege eines gestuften Waldrandes oder
Durchführung von regelmäßigen Baumschauen (i.d.R. zweimal jährlich und anschließender
Maßnahme-Umsetzung) mit klaren Verantwortlichkeiten möglich (siehe Anlage: Pflegebereich mit ca.

0,11 ha). Hintergrund dabei ist, dass zu keiner Zeit ein umstürzender Baum oder herabfallender Ast ein
Gebäude (insbes. Wohngebäude) erreichen darf. Diese Maßgabe kann über Baulasten oder
Dienstba rkeiten fixie rt bzw. gesichert werde n.

Mit freundli
lm

leiter
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Anlage : FNP_NSW _ 11_Ae nd He raus ge be r:  Thüringe nFors t - Ans talt öffe ntlic he n Re c hts
                        Forstlic he s  Fors c hungs- und  Kom pe te nzze ntrum  Gotha
                        Jäge rs traße  1, 99867 Gotha, Te l: 03621-225-0
Copyright / Date nque lle n: 
Ge obas is d ate n – Thüringe r L and e s am t für Bod e nm anage m e nt und Ge oinform ation;
öffe ntlic he  Straße n -HERE (p) He xagon
Die  Nutzung von Date n Dritte r e rfolgt auf Grund lage  be s te he nd e r Nutzungs ve re inbarunge n. 
Alle   Angabe n und Dars te llunge n e rfolge n ohne  Ge währ auf  V ollständ igke it und Fe hle rfre ihe it.
Die s e  Karte  is t ge s e tzlic h ge s c hützt. V e rvie lfältigunge n s ind  nur m it Erlaubnis d e s  He raus ge be rs  zuläs s ig.

Flur 003

Flur 008

Flur 002

622500

622500
10°46'0"O

10°46'0"O

Übe rs c hwe m m ungs ge bie t inne rhalb
d e s  Änd e rungs ge bie te s  (blau)

FNP-Änd e rung und  B-Plan-Ge bie t (rot)

Sic he rhe its be re ic h 30m  (ge lb)

Legende
m ögl. Pfle ge be re ic h
Sic he rhe its be re ic h
Kritis c he r_ Be re ic h
FNP-AEND-Fläc he
W ald _ ThürW aldG
Übe rs c hwäm m ungs ge bie t

W ald  ge m . § 2 ThürW aldG (grün)

kritis c he r Be re ic h (rot)
m us s  aus ge s part we rd e n
(c a. 440 m ²)

m öglic he r Be re ic h für W ald rand -
e ntwic klung bzw. Baum s c haue n
(lila)
































